
R 13. 1855.Merſ eburger Kreis/ Blatt.
Neun und Zwanzigſter Jahrgang.

er

1 Quartal. Mittwoch den 14. Februar 1855. Stück 13

Bekanntmachungen.
Da der mit dem hieſigen Schornſteinfegermeiſter Ledig unterm 22. December 1835 abgeſchloſſene Contract wegen des

Reinigens der Eſſen in den Ortſchaften der vormaligen Amtsbezirke Merſeburg und Lauchſtädt durch die Trennung dieſer beiden
Bezirke und durch die erfolgte Annahme eines eigenen Schornſteinfegermeiſters für den Lauchſtädter Bezirk erloſchen iſt, ſo habe
ich für den rc. Ledig wegen des ferneren Fegens der Eſſen in den mittel- und unmittelbaren Ortſchaften des Merſeburger
Kehrbezirks unterm 14. November v. J. das nachſtehende Regulativ entworfen welches ich hiermit zur Kenntniß der betreffen-

den Dominien, Ortsrichter und Gemeinden bringe unter dem Bemerken daß durch dieſes Regulativ die Seitens der hieſigen
Königlichen Regierung und des Magiſtrats zu Merſeburg mit dem c. Ledig reſp. unterm 18. Juni 1835 und 1. März 1836

wegen des Reinigens der Eſſen 2c. in den Königlichen Gebäuden und in den Häuſern der hieſigen Stadt abgeſchloſſenen Con
S. I tracte in keiner Weiſe berührt werden, dieſelben vielmehr noch volle Gültigkeit behalten.
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Regulativ.1) Der Schornſteinfegermeiſter Ledig beſorgt auch fernerhin mit Vorbehalt der Aufhebung oder Abänderung des gegenwär-
tigen Regulativs, und ohne in einem ſolchen Falle ein Widerſpruchs oder Entſchädigungs Recht ſeiner Seits geltend machen
zu können, das Reinigen ſämmtlicher Schornſteine und Kamine c. in den zum Kehrbezirk Merſeburg gehörigen Rittergütern und
Gemeinden Atzendorf, Benkendorf, Benndorf, Beuchlitz, Blöſien, Burgliebenau, Collenbey, Corbetha, Creypau, Cröll-
witz, Daspig, Frankleben, Geuſau, Göhlitzſch, Hohenweiden, Holleben, Kirchfährendorf, Körbisdorf, Kötzſchen, Kriegsdorf,
Lennewitz, Leung mit Ockendorf, Löpitz, Löſſen, Meuſchau, Naundorf, Neukirchen, Niederbeuna, Oberbeung, Oſtrau, Paſſendorf

mit Angersdorf, Porbitz mit Poppitz, Pretzſch, Rattmannsdorf, Reipiſch, Rockendorf, Röpzig, Röſſen Runſtädt, Schkopau,
Schladebach, Schlettau, Spergau, Tragarth, Trebnitz, Venenien mit Faſanerie, Wallendorf, Vorwerk Werder, Wölkau, Wüſteneutzſch
und Zſcherben, und verpflichtet ſich

2) die Schornſteine in den Wohngebäuden alljährlich viermal, die Eſſen der Backöfen, Brauereien und Brennereien
hingegen alljährlich ſechs mal gründlich zu fegen oder durch ſeine Leute unter ſeiner Verantwortlichkeit fegen zu laſſen, auch
außerdem auf jedesmaliges Verlangen der Ortsbehörde, wenn dieſe es für nothwendig erachten ſollte, ſich zum Fegen der Schorn-

I ſteine einzuſinden.
3) Alle hierbei von ihm oder ſeinen Leuten entdeckten Mängel an den Eſſen, Kaminen, Schläuchen, Röhren und dergl.

M Anlagen, wodurch Feuersgefahr entſtehen könnte, hat der c. Ledig ſofort der betreffenden Ortsbehörde zur unverzüglichen An-
ordnung der nöthigen Maßregeln Behufs der Abhülfe anzuzeigen und, wenn dies keinen Erfolg haben ſollte die erforderliche
Anzeige an den Kreislandrath zu erſtatten.

4) Wenn von Polizei wegen jährliche Eſſen Reviſionen oder Feuer Viſitationen angeordnet werden, iſt Ledig verpflich-
tet, denſelben perſönlich beizuwohnen.

5) Bei entſtehenden Feuern in den obengenannten Bezirksortſchaften muß ſich der c. Ledig mit einigen ſeiner Leute
ſofort nach der Brandſtätte begeben und alle nur mögliche Hülfe leiſten.

6) Das Fegen der Eſſen muß den Hauseigenthümern oder deren Stellvertretern durch den Schornſteinfeger oder ſeine
Leute wenigſtens Einen Tag vorher angekündigt werden.

Widerſprüche oder Weigerungen Seitens der Hauswirthe oder der Hausbewohner können und dürfen nicht berückſichtigt
werden. Dagegen iſt der c. Ledig verpflichtet ſich ſo einzurichten, daß das Fegen der Schornſteine c. in den Wohnhäuſern
während der Erndte und namentlich in den Monaten Auguſt und September in der Regel nicht vorgenommen wird.

7) Jeder Hausbeſitzer reſp. deſſen Stellvertreter hält zu ſeiner Legitimation ein Buch, worin der Eſſenkehrer den Tag
der erfolgten Reinigung und die Zahl der gekehrten Eſſen und Kamine deutlich bemerkt.

8) Der c. Ledig muß ſeine Leute Geſellen und Lehrlinge) in Bezug auf das Reinigen der Eſſen, ſowie rückſichtlich
der vollſtändigen Erfüllung des gegenwärtigen Regulativs überhaupt, in allen Stücken vertreten und wird wegen etwaniger Ver-
nachläſſigungen, es mögen dieſelben er ſelbſt oder ſeine Leute ſich zu Schulden kommen laſſen, vorbehaltlich aller Entſchädigungs-
Anſprüche Seitens der Hauseigenthümer oder Pächter, auf diesfallfige Anzeigen vom Kreislandrath mit Ordnungsſtrafe bis zu
5 Thlr. belegt, muß ſich auch gefallen laſſen, wenn bei fortgeſetzter Nachläſſigkeit oder Unzuverläſſigkeit ihm der übertragene
Kehrbezirk entzogen wird. Auch in dieſem Falle ſteht dem c. Ledig ein Entſchädigungs Anſpruch nicht zu, vielmehr entſagt
derſelbe einem ſolchen hiermit ausdrücklich.
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9) Die zum Kehren der Eſſen erforderlichen Beeſen hat der Schornſteinfegermeiſter Ledig auf ſeine eigenen Koſten zu

halten und werden von ſeinen Leuten überall mit zur Stelle gebracht. Daſſelbe iſt der Fall mit den zum Reinigen der ruſſiſchen
Eſſen erforderlichen Geräthſchaften. Dafür darf dem Hausbeſitzer oder Pächter unter keinem Vorwande irgend etwas abverlangt
werden. Dagegen ſind die letzteren verbunden, die exforderlichen Leitern dem Schornſteinfeger unentgeldlich zu halten oder dem
ſelben beim Reinigen der Eſſen zu ſtellen.

10) Die Lohnſätze, welche für das Reinigen der Schornſteine dem c. Ledig jedesmal von dem Hauswirthe oder ſeinem
Stellvertreter zu entrichten ſind, ſind in Gemäßheit des S. 92. der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 von
dem Kreislandrath mit Zuſtimmung des c. Ledig in folgender Art feſtgefetzt worden

a) für das Fegen reſp. Reinigen eines beſteigbaren oder b) für das Ausbrennen eines ruſſiſchen Schornſteins,
eines ruſſiſchen Schornſteins, aa) in einem einſtöckigen Hauſe 5 Sgr.

aa) in einem einſtöckigen Hauſe 1 Sgr. Pf., hhb) in einem zweiſtöckigen Hauſe 7 6
bb) in einem zweiſtöckigen Hauſe. 6 ce) in einem drei- und mehrſtöckigen Hauſe A.
ec) in einem drei und mehrſtöckigen Hauſe 2

Kamine mit den zugehörigen Schornſteinröhren, ſowie ruſſiſche Schornſteine, welche erſt von einem der obern Stock
werke des Gebäudes ausgehen, werden dabei ſo berechnet, daß die unteren Stockwerke, durch welche dieſelben nicht führen, nicht
mitgezählt werden, ſo daß z. B. ein Kamin mit zugehörigem Schornſteinrohr oder ein ruſſiſcher Schornſtein, welcher erſt in dem
3. Stockwerke eines dreiſtöckigen Hauſes oder in dem 2. Stockwerke eines zweiſtöckigen Hauſes anfängt, dem Schornſteine in
einem einſtöckigen Hauſe, reſp. wenn er in dem 2. Stockwerke eines dreiſtöckigen Hauſes anfängt, dem Schornſteine eines

Pf.

zweiſtöckigen Hauſes gleichgeſtellt wird.
14) Die Bezahlung der in vorſtehendem Paragraphen feſtgeſetzten Lohnſätze für Armenhäuſer und Communalgebäude

erhält der c. Ledig aus der Armen reſp. aus der Gemeindekaſſe des betreffenden Ortes.
12) Das gegenwärtige Regulativ ganz aufzuheben oder zu verändern, ſteht lediglich nur dem Kreislandrathe zu und

kann auf den einſeitigen Antrag des Schornſteinfegermeiſters Ledig daran nichts geändert werden.
Auflöſung oder eine Abänderung des Regulativs nach ſeinem Ermeſſen für nöthig, ſo wird dies derſelbe dem c. Ledig Vier
Wochen vorher ankündigen.

13) Andern Schornſteinfegern innerhalb des Merſeburger Kehrbezirks iſt die Ausübung des Gewerbes bei der in 9. 177.
der Allgemeinen Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 angeordneten Strafe unterſagt.

Merſeburg, den 30. Januar 1855. Der Königliche Landrath Weidlich.

Es wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß der Nachbar und Einwohner Friedrich Auguſt Mahler zu Spergauf
unterm 31. v. Mts. als Ortsrichter für die dortige Gemeinde beſtätigt und vereidigt iſt.

Merſeburg, den 1., Februar 1855. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Es ſind in hieſiger Stadt 5 Sil-
bergroſchen, zumeiſt in Pfennigſtücken beſtehend, gefunden worden.

Das Geld kann von dem ſich legitimirenden Eigenthümer
im Polizei -Büreau in Empfang genommen werden.

Merſeburg den 8. Februar 1855.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Die Haus und Scheunenbeſitzer
der Geſammtſtadt Merſeburg werden hierdurch aufgefordert, die
Brandkaſſenbeiträge für das II. Semeſter 1854 nach 4 Sgr.
7 Pf. vom Hundert der beitragspflichtigen Summen binnen
längſtens 14 Tagen an unſere Stadt Hauptkaſſe zu berichtigen.

Merſeburg den 9. Februar 1855.
Der Magiſtrat.

Suppen- Anſtalt betreffend.
Den laut gewordenen Wünſchen nachzukommen iſt die

Einrichtung getroffen worden daß von jetzt an auch Suppen-
karten, die auf keinen beſtimmten Tag lauten, zu dem bekann-
ten Preiſe verabreicht werden. Dieſelben müſſen jedoch vor
dem Verbrauch jedesmal bis Abends 7 Uhr bei einem der
Herren, die den Verkauf der Suppenkarten gütigſt übernommen
haben, gegen Tages-Suppenkarten umgetauſcht werden.

Merſeburg, den 12. Februar 1855.
Das Comité.

Logisvermiethung.
Ein freundlich möblirtes Zimmer nebſt Kammer iſt zu

vermiethen und vom 1. März an zu beziehen, Dom Nr. 242.
beim Maler Sörenſen.

Jn der mittleren Etage iſt eine Familienwohnung nebſt
allem Zubehör zum 1. Juli d. J. zu vermiethen.

v. Hal'asz.

Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Kreisgericht Merſeburg, J. Abtheilung.

Auf den Antrag der verehel. Kobitzſch, Roſalie Roſamunde
geb. Pabſt zu Halle, ſoll das derſelben und dem minderjährigen
Handlungs-Commis Hugo Otto Pabſt gehörige, zu Merſeburg
belegene, unter Nr. 329. des Hypothekenbuchs eingetragene

Hintergebäuden, Hof und Garten,
ingleichen einer jetzt dazu gezogenen, früher Heyni'ſchen Scheu-
nenſtätte, abgeſchätzt zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und
Bedingungen in unſerm Bureau II. einzuſehenden Taxe auf

Wohnhaus mit Neben und

5953 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf., auf
den 16. Mai 1855, Vormittags 11 Uhr,

an hieſiger Kreisgerichtsſtelle erbtheilungshalber ſubhaſtirt wer-
den. Merſeburg, den 28. October 1854.

Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Kreisgericht Merſeburg, J. Abtheilung.

Das in dem Dorfe Röglitz belegene, den Kohlmann-
ſchen Erben gehörige Wohnhaus nebſt Scheune, Stall und
Garten 2c., Nr. 30. des Haus Hypothelenbuchs von Röglitz,
abgeſchätzt zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingun-
gen in unſerm Büreau II. einzuſehenden Taxe auf

453 Thlr. 20 Sgr. 10 Pf.
ſoll auf

den 14. Mai 1855, Vormittags 11 Uhr,
an Gerichtsſtelle hier nothwendig ſubhaſtirt werden.

Ballhandſchuhe, in großer Auswahl, empfiehlt
C. W. Hellwig, der Stadtkirche gegenüber.

Schöne große böhmiſche Pflaumen à Pfd. 21 Sgr. und
Schweine Schmalz empfing und empfiehlt beſtens

Louis Lautenſchläger, Gotthardtsſtraße.

Hält der Kreislandrath die

te
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Aerztliches Gutachten über Dr. Koch's Kräuter-Bonbons.
Die aus Pflanzenſäften beſtehenden Dr. Koch'ſchen Kräuter- Bonbons haben ſich mir vor allen andern oft in

öffentlichen Blättern gerühmten und angeprieſenen Bruſtcaramellen, Patepectorale c. bei
bewährt.Bruſtbeſchwerden durch ihre beſänftigende Wirkung

Huſten, Heiſerkeit und katarrhaliſchen
Sie beſänftigen und kräftigen durch ihre mildnährenden und

ſtärkenden Beſtandtheile die gereizten und erſchlafften Bronchialſchleimhäute und zeichnen ſich noch beſonders vor allen übrigen
Caramellen c. aus daß ſte von den Verdauungs Organen gut vertragen werden und
Säure noch Verſchleimung, erzeugen oder hinterlaſſen.

Berlin, den 24. Auguſt 1854.

keinerlei Dauungsbeſchwerden, weder

Dr. med. Freiherr v. Belſer-Berensberg, pract. Arzt c.
Jn Originalſchachteln zu 5 und 10 Sgr. ächt vorräthig in der Garcke'ſchen Buchhandlung.

Freiwilliger Verkauf.
Die zum Nachlaſſe des Koſſathen Chriſtian Friedrich Win-

ter zu Bennewitz gehörigen Grundſtücke, als
1) das Koſſathengut Nr. 2. zu Bennewitz wozu nach dem

Separationsrezeſſe 105 Morgen 136 QRuthen Land ge-
hören, abgeſchätzt auf 7987 Thlr. 15 Sgr.,

2) der Ackerplan Nr. 129. in der Raßnitzer Feldmark, von
24 Morgen 26 QRuthen, gerichtlich auf 1925 Thlr.
abgeſchätzt,

3) eine Wieſe in der Raßnitzer Aue von 1 Morgen 161
QRuthen, abgeſchätzt auf 180 Thlr.,

4) ein Acker 2 QRuthen Wieſe in der Löſſener Feldflur und
ein dazu gehöriger Wieſenfleck von 32 QRuthen, abge-
ſchätzt auf 150 Thlr.,

wovon Taxe, Hypothekenſchein und Bedingungen in der Regiſt-
ratur, 2 Treppen hoch, Zimmer 26., einzuſehen ſind, ſollen im
Wege der freiwilligen Subhaſtation, Behufs der Auseinander
ſetzung, auf

den 28. Februar 1855, Vormittags 11 Uhr,
an Ort und Stelle zu Bennewitz, im Koſſathengute Nr. 2.,
meiſtbietend verkauft werden.

Halle a. d. S., den 22. December 1854.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung.

Grundſtücks- Verkauf.
Ver änderungshalber beabſichtige ich mein hier an der leb-

hafteſten Straße belegenes Wohnhaus nebſt Scheune, Ställen
und dem daranſtoßenden Obſt- und Gemüſegarten, ea. 13 Mor-
gen Flächeninhalt, ſchleunigſt aus freier Hand zu verkaufen,
und können Kaufluſtige täglich mit mir unterhandeln.

Unterhändler werden höflichſt verbeten.
Schafſtedt, den 9. Februar 1855.

Carl Boße.
Freiwilliger Grundſtücksverkauf.

Familien Verhältniſſe wegen bin ich geſonnen das mir
zugehörige und in Leung bei Merſeburg belegene Schenklokal

mit ca. unmittelbar daran ſtoßenden 2 Morgen Garten nebſt
2 Morgen Feld, Sonnabend, als

den 24. Februar e. Nachmittags 3 Uhr,
an Ort und Stelle freiwillig meiſtbietend zu verkaufen und
lade daher Kaufluſtige mit dem Bemerken hierdurch ergebenſt

ein, daß die Verkaufsbedingungen im Termine vorher bekannt
gemacht werden ſollen.

Leuna, den 12. Februar 1855.
Lonuiſe Rolle.

beim Unterzeichneten melden.

De 2 Läuferſchweine, e. 14 Jahr alt, gut an-
O gefüttert, ſind auf der Bergſchenke bei Wegwitz aus
S freier Hand zu verkaufen und wollen ſich Käufer

Schäßffer.

Gummi- Schuhe
in allen Größen

e

Auction.
Jn Folge gerichtlichen Auftrags ſollen auf

den 20. Februar d. J. von Vormittags 9 Uhr ab,
im Hauſe des hieſigen Oeconomen Herrn Horn die zum
Nachlaſſe der verſtorbenen Wittwe Bramſon von hier gehöri-
en Gegenſtände, als goldene Ringe, Uhren, Silbergeſchirr,Porzellan Gläſer, Leinenzeug, Betten, Meubles, Hausgeräthe

und ſonſtige Effecten, gegen ſofortige Zahlung in Preußiſchem
Courant öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

Lauchſtädt, den 10. Februar 1855.
Zoberbier, Actuar.

Nutz- und Brennholz- Auction.
Jn dem Kitzener Nitterguts-Holze auf der ſoge-

gen Viehweide ohnweit Kitzen und Kleinſchkorlopp
ollen

Montag den 19. Februar a. e. früh 10 Uhr,
120 Stück eichene Klötzer bis zu 44 Fuß Länge und 46 Zoll

untere Stärke rheinländiſch Maaß,
Dienstag den 20. Februar, früh 10 Uhr,
80 Klaftern eichene Scheite und Zacken,
40 Klaftern Stoöcke,
80 Haufen Abraum,

meiſtbietend, unter den im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen, verkauft werden.

Schenk- und Backhaus- Verpachtung.
Das der hieſigen Gemeinde gehörige, neu erbaute Schenk-

und Backhaus nahe der Stadt Mücheln gelegen, welches auf
den 1. Juli d. J. zum erſten Male pachtlos wird, ſoll auf 6
Jahre verpachtet werden.

Hierzu ſteht Termin auf
den 2. April, Vormittags 11 Uhr,

in hieſiger Schenke an, wozu Pachtliebhaber hiermit eingeladen
werden. Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht,
können aber auch vorher eingeſehen werden.

St. Micheln, den 10., Februar 1855.
Die Commun-Vorſteher.

Thüringer Pflaumen, groß und ſüß, à Pfd.
1z Sgr. ſowie gutkochende Erbſen, Linſen und Boh-
nen, empfiehlt billigſt

Reinh. Bergmann am Markte.
Von dem ſo beliebten homöop. Geſundheits-Caffee

erhielt neue Sendung und empfehle dieſen à Pfd. 21 Sgr.,
14 Pfd. p. 1 Thlr. F. L. Schulze, Domplatz.

Schöne Catharinen- Pflaumen à Pfd. 23 und 31
Sgr. erhielt F. L. Schulze, Domplatz.
f. Melis in Broden à Pfd. 41 Sgr., ff. Raffinade
à Pfd. 4 Sgr. 9 Pf. und 5 Sgr. weißen klaren indiſchen
s er à Pfd. 4 Sgr. fiſche Schmelzbutter und

alzbutter empfiehlt F. L. Schulze, Domplatz.



Münchner
Fenſter-Rolleaux

in den neueſten Deſſins, ſehr ſauber gemalt, von 25. Sgr. an,
empfiehlt zur gefälligen Abnahme

E. Wieſe, ſonſt E. Schramm.
Bekanntmachung.

Es wird allen denen, welche noch Pfänder in meiner Leih-
anſtalt vom 1. Januar 1853 bis 1. Juni 1854 haben, bekannt
gemacht, daß dieſelben bis ſpäteſtens 1. März erneuert oder
eingelöſt werden müſſen, weil nach Ablauf dieſer Friſt alles
Zurückbleibende dem Gericht zum Verkauf übergeben wird.

Kundius, Beſitzer der Leihanſtalt.

Vorzügliche h d
für Auswanderer von Bremen nach Nordamerika in gekupferten
Segelſchiffen bei dem conc. Handlungshauſe Carl Pokranz c Comp.
in Bremen weiſe ich nach, theile die nähern Bedingungen mit,
bin zur Vermittelung gültiger Ueberfahrts Contracte bevoll-
mächtigt und bemerke nur noch, daß die Ueberfahrtspreiſe bil-
lig geſtellt ſind und die erſte Abfahrt den 1. März erfolgt.

Merſeburg im Februar 1855.
Der von der Königlichen Regierung hier conc. Agent

Carl Heyne.
Zugelaufener Hund.

2 Ein etwas großer ſchwarzer Hund mit gelben
e Füßen, langen Haaren nebſt Halsband und Ring,

Der rechtmäßige Eigenthümer kann ihn gegeniſt zugelaufen.
Erſtattung der Futterkoſten und Jnſertionsgebühren binnen acht
Tagen in Empfang nehmen Hältergaſſe Nr. 701.

Merſeburg, den 9. Februar 1855.

aaZ

Berlin. Trotz der vielfachen Bekanntmachungen, welche von
der betreffenden Seite erlaſſen worden ſind, die außer Kours ge
ſetzten Kaſſen- Anweiſungen vom Jahre 1835 gegen neue
Kaſſenſcheine umzutauſchen, iſt doch noch eine ſehr bedeutende
Anzahl nicht eingelöſt worden und deshalb alſo als außer Kours
geſetzt verfallen. Am 7. d. Mts. trafen die letzten Einſen-
dungen der Regierungs Kaſſen mit den betreffenden Kaſſen
ſcheinen bei der königl. Staats Schulden Verwaltung hier ein.
Nach einer ſofort angeſtellten oberflächlichen Berechnung ſoll
die Summe der noch fehlenden Kaſſen-Anweiſun-

en c. 100,000 Thlr. betragen, wovon allerdings ein
heil als ſolche zu betrachten ſind, die verloren gegangen ſind,

der größere Theil gehört jedoch denjenigen Perſonen an, die
verſäumt haben, ihre Scheine zur rechten Zeit einzulöſen. Wie
man vernimmt, wird eine Verlängerung des Einlöſungstermins
nicht ſtattfinden, weil dadurch eine Kolliſſion mit der Einlöſung
der noch übrigen Kaſſen Anweiſungen entſtehen könnte und
wird es nur für ſolche Perſonen, welche die Einwechſelung
verſäumt haben, noch möglich ſein, ſich an die Gnade Sr.
Majeſtät des Königs zu wenden.

Die Zahl der falſchen Kaſſen anweiſungen mehrt
ſich von Tag zu Tag, und es iſt das geſchäftstreibende Publi-
kum nicht genug darauf hinzuweiſen ſich vor ſtattfindenden
Betrügereien mit ſolchen Kaſſenanweiſungen zu hüten. Viele
derſelben ſind ſogar einzeln ausgegeben, weil es, wie man deut-
lich ſieht, Zeichnungen ſind dagegen andere ſind in größerer
Menge angefertigt worden und es ſind bis jetzt 4 Arten der-
ſelben bekannt. Die Königl. Staats Schulden Verwaltung
hat die Königl. Behörden von den Kennzeichen welche dieſe

Kleefgamen kauft zum höchſten Preiſe

gewordenen Beweiſe der Liebe ſagen wir unſern innigſten Dank.
Schumpelt und Frau.

L. A. Weddy.
Für die vielen, unſerm geliebten Kinde im Tode zu Theil

Getreidepreiſe der Stadt Merſeburg vom 10. Februar 1855.
Weizen 3 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. bis 3 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf.

Roggen 2 1 2 22 6Gerſte 20 Ae 26 6Hafer e 6 19Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geſtorben: der einzige Sohn des Königl. Staats Anwalts

von Leipziger, 3 J. 3 M. 3 W. alt, am Scharlachfieber.
Stadt. Geboren: dem Sattlermſtr. Kloppe ein Sohn dem Bür-

ger und Holzhändler Reichenbach eine Tochter dem Bürger und Schneidermſtr.
Brandin ein Sohn dem Handarbeiter Kuhnt ein Sohn. Getrauet:
der Bürger und Kupferſtecher Weger aus Leipzig mit Johanne Chriſtiane Karl.

Geſtorben: die dritte Tochter des Bürgers und Weißgerbermſtrs,
Schumpelt, 8 J. 7 M. alt, an Unterleibsleiden die Ehefrau des Königl.
Steueraufſehers Hinniger, im 70. J an Bruſtkrankheit die älteſte Tochter
des Vermeſſungs Reviſors Schraube bei der Königl. General Commiſſton,
15 J. 7. M. alt, an Entkräftung.

Am Donnerstage pred. in der Stadtkirche Herr Diac. Burghardt.
Neumarkt. Getrauet: der Braumeiſter Schmidt von Berlin mit

Jgfr. A. F. Cl. Rothe von hier. Geſtorben: der ungetaufte Sohn
des Schmiedemſtrs. Laue, 3 W. alt, am Blutſchlage die ungetaufte Tochter
des Damenſchneiders Pohle, 5 T. alt, an Krämpfen der Handarbeiter Schlei-
cher in Venenien, 60 J. 1 M. 5 T. alt, an Altersſchwäche.

Altenburg. Geboren: dem Commiſſionair zu Torgau und derzeitigen
Pachtinhaber der Königsmühle, Dietrich, eine Tochter dem Bürger und Weiß-
bäckermeiſter Luther ein Sohn. Geſtorben: der Bürger und Fleiſcher-
meiſter Hetzer, 32 J. 11 M. 8 T. alt, an Bruſtleiden der Zimmermann
Jahrmarkt, 63 J. 11 M. alt, an Altersſchwäche.

4 Sorten falſcher Kaſſenanweiſungen haben in Kenntniß ge-
ſetzt, damit ſie im Stande ſind, ſich vor der Annahme derarti-
ger Scheine zu wahren.

Es wäre ſehr zu wünſchen, wenn man dieſe Kennzeichen veröffentlichte,
um auch das Publikum vor Verluſten zu ſchützen. Der Setzer.

Der bekannte Dr. Véron ſchickte ſeinem Tiſchnachbar,
der, während ſich die übrigen Gäſte unterhielten, tagtäglich
einnickte, zum Neujahrsgeſchenk eine Schlafmütze, vergaß
aber ſeine Karte beizufügen. Als Jener das Geſchenk fand,
erkundigte er ſich bei ſeinem Bedienten, von wem es herrühre;
dieſer konnte ihm jedoch keine Auskunft geben. An ſelbigem
Tage, nach gehaltener Sieſta, fiel dem Beſchenkten zufällig ein
Band von Vérons „„Mémoires d'un Bourgeois de Paris
in die Hände; er las einige Seiten darin, fand ſich aber etwas
gelangweilt und kam auf den boshaften Gedanken dem Ver-
faſſer die von unbekannter Hand erhaltene Schlafmütze nebſt
dem erwähnten Bande und zwar ebenfalls anonym zu über-
ſenden. Auf dieſe Weiſe erhielt Dr. Véron ſeine Mütze mit
Zinſen zurück.

Logogryph.
Jch geh' bald langſam, bald geſchwind,

Und je nachdem die Beine ſind,
Die ſich zum Dienſt vereinen.
Wenn ihr mich aber kopflos macht,
Dann werd' ich auch bei Tag und Nacht
Stets gleich im Gang erſcheinen.
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